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§ 1 Einleitung

Als eines der juristischen Modethemen gilt die alternative Streitbeilegung: 
Mediation und Alternative Dispute Resolution deuten bereits darauf hin, dass es 
sich um Importprodukte aus anderen Rechtsordnungen handelt. Hinsichtlich der in 
Deutschland recht kurzen Prozessdauer in erster und zweiter Instanz und der Effi-
zienz der deutschen Rechtsprechung in Zivilsachen besteht zwar keine dringende 
Notwendigkeit, Formen alternativer Streitbeilegung zu übernehmen.1 Angesichts 
der stetigen Globalisierung und der zunehmenden internationalen Verflechtung 
von Handel und Wirtschaft2 verzichten jedoch auch in Deutschland Handels- und 
Gewerbetreibende immer häufiger auf den nach Art. 101 GG verfassungsrechtlich 
garantierten, gesetzlichen Richter und vereinbaren stattdessen die Zuständigkeit 
eines Schiedsgerichts.3 Die Gründe für ein „Justiz-Outsourcing“4 können vielfältig 
sein:5 Schiedsgerichte gewährleisten ein Optimum an Privatautonomie, was Ort, 
Verfahren und die fehlende Bindung an nationale Vorschriften betrifft.6 Ebenso 
ermöglichen diese – im Gegensatz zur vergleichsweise geringen Markt- und Fach-
kenntnis der staatlichen Richter – häufig eine kompetentere Beurteilung eines Sach-
verhalts durch die Berufung von Experten als Schiedsrichter.7 Zudem kommt bei 
internationalen Verfahren oft ausländisches Recht zur Anwendung, das den staat-
lichen Richtern regelmäßig unvertraut ist. Bei internationalen Verfahren wäre stets 
das Gericht des Wohnsitzes oder Sitzes des Beklagten zuständig – viele Parteien 
wollen ihre Streitigkeiten jedoch von einem neutralen Spruchkörper entscheiden 
lassen, gerade bei Verfahren, in denen ein Staat direkt oder indirekt selbst beteiligt 
ist und Einfluss auf den staatlichen Richter nehmen könnte.8 Letztlich ist das Ver-
fahren grundsätzlich nichtöffentlich und der Schiedsspruch in der Regel endgültig 
und kann nur ausnahmsweise angefochten werden.9

Während sich Schiedsverfahren unter anwaltlicher Mitwirkung zunehmender 
Beliebtheit erfreuten und die private Schiedsgerichtsbarkeit stets als ein wichtiges 
Bedürfnis des Wirtschaftslebens anerkannt war, erreichten innerhalb der letzten  

	 1	Schütze, Ausgewählte Probleme, S. 1, 13.
	 2	Kilgus, Anerkennung und Vollstreckbarerklärung, S. 21.
	 3	Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, Rdn. 6; ebenso Möller, Schiedsgerichts
barkeit im Verwaltungsrecht, S. 17.
	 4	Vgl. Banzer / Merk, ZRP 2007, 103, 103.
	 5	Bischoff, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Schiedsrichtern, S. 23.
	 6	Eisenmenger, Privatisierung der Justiz, S. 1. 
	 7	Kilgus, Anerkennung und Vollstreckbarerklärung, S. 22.
	 8	Kilgus, Anerkennung und Vollstreckbarerklärung, S. 22–23.
	 9	Vgl. Nagel / Gottwald, IZPR, § 16, Rdn. 3.
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Jahre viele kritische Stimmen Medien und Gesellschaft in Deutschland.10 Eben 
jene, stets als positiv empfundene, prägende Elemente des Schiedsverfahrens ge-
rieten in den Fokus der Kritik. Hintergrund dieser Debatte waren die kontrover-
sen Verhandlungen der Europäischen Union über das Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) mit den USA und das Comprehensive Economic 
Trade Agreement (CETA) mit Kanada.11 In Hinblick auf die Schiedsgerichtsbar-
keit und insbesondere die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit sprach man zuneh-
mend von einer „Privat-“,12 „Schatten-“13 oder „Paralleljustiz“, die angeblich ver-
fassungswidrig sei14 und die Demokratie gefährden würde.15 Nachdem CETA nach  

	 10	Kritisierend: Doll / Greive / Sturm, Freihandel muss Menschen dienen, Die Welt vom 
29.01.2015, S.  22; Endres, TTIP stirbt langsam, ZEIT ONLINE vom 02.05.2016, http://
www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/ttip-leaks-usa-druck-europa-verbraucherschutz, zuletzt ab-
gerufen am 11.01.2018; Fischer-Lescano, Rechtswidrig  – Schiedsgerichte verstoßen gegen 
das Grundgesetz, DIE ZEIT, Nr. 45/ 2014, 13. November 2014, S. 33; Flessner zitiert nach 
Steger, IPrax 2015, 285, 285; Joly / De Masi / Maurel, Ein schlechter Deal für Europa, ZEIT 
ONLINE vom 14.10.2016, http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-10/ceta-freihandelsabkommen-
kanada-eu-schiedsgerichte-ttip-verbraucherschutz, zuletzt abgerufen am 11.01.2018; Müller,  
Streit um Ceta  – Lasst die Bürger handeln, SPIEGEL ONLINE vom 23.10.2016, http://
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ceta-und-ttip-buerger-sollten-an-verhandlungen-beteiligt- 
werden-a-1117844.html, zuletzt abgerufen am 11.01.2018; Prantl, TTIP und die Froschlurche, 
Süddeutsche Zeitung Nr. 90, 26. Juli 2015, S. 17; differenzierend Kubitza, CETA im Kommen, TTIP 
im Koma, BR vom 29.10.2016, http://www.br.de/nachrichten/inhalt/ttip-ceta-100.html, zuletzt 
abgerufen am 11.01.2018; Nienhaus, Falscher Gegner, ZEIT ONLINE vom 09.11.2016, http://
www.zeit.de/2016/44/ceta-ttip-globalisierung-armut, zuletzt abgerufen am 11.01.2018; Rudloff, 
Nach der Unterzeichnung ist vor der Ratifizierung, in: ZEIT ONLINE vom 06.11.2016, http://
www.zeit.de/wirtschaft/2016-11/ceta-freihandelsabkommen-ratifizierung, zuletzt abgerufen am 
11.01.2018; Sackmann, Von Schiedsgerichten und Lobbyisten – Sieben Mythen über CETA und 
TTIP, die ihr bitte nicht mehr glauben solltet, Artikel vom 26.10.2016, https://www.finanzen100.
de/finanznachrichten/wirtschaft/von-schiedsgerichten-und-lobbyisten-sieben-mythen-ueber- 
ceta-und-ttip-die-ihr-bitte-nicht-mehr-glauben-solltet_H1259951169_338247/, zuletzt abge-
rufen am 11.01.2018; Schill, EuZW 2015, 105, 105; Wilske / Markert / Bräuninger, SchiedsVZ 
2015, 49, 63 f.; die Schiedsgerichtsbarkeit befürwortend: Jung, Vor Schiedsgerichten gewinnt 
auch mal der Staat, FAZ vom 31.10.2016, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und- 
freihandel/ceta-ttip-schiedsgerichte-benachteiligen-staaten-nicht-14505945.html, zuletzt abge-
rufen am 11.01.2018; ders., Schiedsverfahren sind besser als ihr Ruf, FAZ vom 09.11.2016, 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/ttip-ceta-schiedsverfahren-sind- 
besser-als-ihr-ruf-14519068.html, zuletzt abgerufen am 11.01.2018; Merz, Warum wir Schieds-
gerichte brauchen, FAZ vom 08.02.2015; Risse, SchiedsVZ 2014, 265, 266 f.
	 11	Sackmann, SchiedsVZ 2015, 15, 15. 
	 12	BGH-Präsidentin Bettina Limperg kritisiert Schiedsgerichte als „private Paralleljustiz“, zi-
tiert aus Die Welt Online, BGH Präsidentin kritisiert private Schlichtungsstellen, 02.10.2014, http://
www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article132866642/BGH-Praesidentin-Limperg- 
kritisiert-private-Schlichtungsstellen.html, zuletzt abgerufen am 11.01.2018.
	 13	Härder / Hielscher / Henryk / Kroker, Justitia verzieht sich ins Hinterzimmer, Wirtschafts-
woche, Ausgabe 18/2013, 29.04.2013, S. 46–51, gesprochen wird von einer „Schattenjustiz“ 
„im Hinterzimmer“.
	 14	Fischer-Lescano, Rechtswidrig – Schiedsgerichte verstoßen gegen das Grundgesetz, DIE 
ZEIT, Nr. 45/ 2014, 13. November 2014, S. 33 ff.	
	 15	Schiessl, Der Freifahrtschein, Spiegel-Magazin 4/21014, S. 60 ff., die Autorin spricht von 
einer „Entmachtung der Justizsysteme“.
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einem „diplomatischen Eklat“16 zwar auf den Weg gebracht werden konnte und alle 
28 EU-Staaten das umstrittene Abkommen einstimmig beschlossen haben, dieses 
aber am 21. September 2017 nur vorläufig in Kraft getreten ist und alle Staaten es 
zunächst in ihren Parlamenten ratifizieren müssen, wurde auch eine Neujustierung 
der TTIP Verhandlungen gefordert.17 Im Vordergrund standen dabei vor allem die 
gefürchteten privaten Schiedsgerichte, an denen die USA jedoch weiterhin fest-
halten wollten.18 Auch in CETA gibt es zwar eine „Paralleljustiz“, allerdings ohne 
private Schiedsgerichte, sondern mit einem ständigen Gerichtshof, dessen Richter 
von Kanada und der EU ernannt werden.

Obgleich einige der Auffassung sind, das Verhältnis zwischen staatlicher Ge-
richtsbarkeit und Schiedsgerichtsbarkeit sei längst geklärt, zeigt die aktuelle De-
batte, dass gerade das „Wechselspiel“19 beider Gerichtsbarkeiten trotz einiger unter-
nommener Klärungsversuche bis heute weitgehend im Unklaren bleibt. Andernfalls 
würde man kaum eine Gerichtsbarkeit, die eine lange Tradition vorweisen kann, 
plötzlich als „Paralleljustiz“ fürchten und die Demokratie als gefährdet ansehen. 
Möchte man in den Kern der Problematik vordringen, kommt man nicht an der 
Feststellung vorbei, dass die Schiedsgerichtsbarkeit eine international anerkannte 
Alternative zur staatlichen Justiz darstellt. Staatliche Gerichtsbarkeit und Schieds-
gerichtsbarkeit sind zwei selbstständige Rechtsprechungsquellen. Das Schiedsver-
fahren stellt ein eigenes und in sich geschlossenes Verfahren dar, welches kein 
Bestandteil des staatlichen Zivilprozesses ist20 oder gar ein bloß vorgeschaltetes 

	 16	Doll / Tauber, Erste EU-Staaten fordern jetzt den TTIP-Neustart, WeltN24 vom 30.10.2016, 
https://www.welt.de/wirtschaft/article159135227/Erste-EU-Staaten-fordern-jetzt-den-TTIP-
Neustart.html, zuletzt abgerufen am 11.01.2018.
	 17	Seit Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump Anfang 2017, welcher sich ausdrücklich 
gegen TTIP ausgesprochen hatte, lagen die TTIP-Verhandlungen auf Eis; nachdem im März 2017 
noch über einen Neuanlauf für die Verhandlungen diskutiert wurde, hat Kanadas Premierminister 
Justin Trudeau Anfang 2018 angekündigt, dass es ein neues Handelsabkommen mit dem Namen 
CPTPP ohne die USA geben soll. Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, 
Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam halten an den CPTPP-Plänen weiterhin fest; siehe 
dazu SZ Online vom 23.01.2018, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handelsabkommen- 
tpp-wird-ohne-die-usa-fortgesetzt-1.3838489, zuletzt abgerufen am 06.02.2018; zum vor-
herigen Streit über die Neujustierung der TTIP-Verhandlungen: Endres, TTIP stirbt langsam, 
ZEIT ONLINE vom 02.05.2016, http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/ttip-leaks-usa-druck-
europa-verbraucherschutz, zuletzt abgerufen am 11.01.2018; Hofreiter / Keller, Nur fairer Han-
del ist guter Handel, ZEIT ONLINE vom 10.11.2016, http://www.zeit.de/politik/2016-11/ceta- 
abkommen-freihandel-handelspolitik-globalisierung-datei-ceta-abkommen-freihandel, zuletzt 
abgerufen am 11.01.2018; Kubitza, CETA im Kommen, TTIP im Koma, http://www.br.de/nach 
richten/inhalt/ttip-ceta-100.html, zuletzt abgerufen am 11.01.2018.
	 18	Otto, Nach CETA-Unterzeichnung – Forderungen nach Neustart der TTIP-Verhandlungen, in: 
Deutschlandfunk vom 31.10.2016, http://www.deutschlandfunk.de/nach-ceta-unterzeichnung- 
forderungen-nach-neustart-der-ttip.1773.de.html?dram:article_id=370028, zuletzt abgerufen am 
11.01.2018.
	 19	Gottwald, in: FS Nagel (1987), S. 54 ff.; Kerameus, in: FS Fasching (1988), S. 257 f.; Nagel, 
ZZP 100 (1987), 90, 90. 
	 20	Baumbach / Lauterbach ZPO, Grundz § 1025 ZPO, Rdn. 6; Saenger, in: Saenger ZPO, Vor 
§§ 1025–1066 ZPO, Rdn. 6.


